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RS OGH 1974/10/17 13Os125/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.10.1974

Norm

StGB §41

StGB §198

USchG §1

Rechtssatz

Steht das unterhaltsberechtigte Kind bereits vor der Selbsterhaltungsfähigkeit, spricht der Zahlungsunwillen des

Unterhaltspflichtigen nicht gegen die Annahme seiner "Besserungsfähigkeit".
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